
ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 
REISERÜCKTRITTSKOSTEN-VERSICHERUNG (ABRV)
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1. Versicherungsumfang

1.1 Der Versicherer leistet Entschädigung:

1.1.1  bei Nichtantritt der Reise für die dem Reiseunternehmen oder einem anderen vom Versicherten ver-

traglich geschuldeten Rücktrittskosten;

1.1.2  bei Abbruch der Reise für die nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten und die hierdurch 

unmittelbar verursachten sonstigen Mehrkosten des Versicherten, vorausgesetzt, dass An- und Abreise 

in dem versicherten Arrangement enthalten sind; dies gilt auch im Falle nachträglicher Rückkehr. Bei Er-

stattung dieser Kosten wird in Bezug auf Art und Klasse des Transportmittels, der Unterkunft und Ver-

pflegung auf die durch die Reise gebuchte Qualität abgestellt. Wenn abweichend von der gebuchten Reise 

die Rückreise mit Flugzeug erforderlich wird, werden nur die Kosten für einen Sitzplatz in der einfachsten 

Flugzeugklasse ersetzt. 

  Nicht gedeckt sind Heilkosten, Kosten für Begleitpersonen sowie Kosten für die Überführung einer ver-

storbenen versicherten Person.

1.2  Der Versicherer ist im Umfang von Ziffer 1 leistungspflichtig, wenn infolge eines der nachstehend ge-

nannten wichtigen Gründe bei dem Versicherten oder einer Risikoperson nach Abschluss des Versiche-

rungsvertrages/der Reisebuchung entweder die Reise unfähigkeit des Versicherten nach allgemeiner 

Lebenserfahrung zu erwarten ist oder ihm der Antritt der Reise oder deren planmäßige Beendigung 

nicht zugemutet werden kann:

1.2.1 Tod;

1.2.2 schwere Unfallverletzung;

1.2.3 unerwartet schwere Erkrankung;

1.2.4 Impfunverträglichkeit;

1.2.5 Schwangerschaft;

1.2.6  Schaden am Eigentum des Versicherten infolge von Feuer, Elementarereignis oder vorsätzlicher Straf-

tat eines Dritten, sofern der Schaden erheblich ist oder sofern zur Schadenfeststellung die Anwesenheit 

des Versicherten notwendig ist;

1.2.7  Verlust des Arbeitsplatzes des Versicherten oder einer mitreisenden Risikoperson aufgrund einer uner-

warteten betriebsbedingten Kündigung des Arbeitsplatzes durch den Arbeitgeber;

1.2.8  Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses durch den Versicherten oder einer mitreisenden Risikoperson, so-

fern diese Person bei der Reisebuchung arbeitslos war;

1.2.9  Wenn die Reise für 2 Personen gemeinsam gebucht wurde, der zweiten Person, vorausgesetzt, dass 

diese gleichfalls versichert ist.

1.3  Risikopersonen sind neben dem Versicherten dessen Ehegatte oder in häuslicher Lebensgemeinschaft 

le ben  de Lebens partner, deren Kinder, Eltern, Ge schwis ter, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwieger-

kin der und Personen, die gemeinsam mit dem V e r  si cher ten eine Reise gebucht und versichert haben.   

2. Ausschlüsse

2.1 Der Versicherer haftet nicht für die Gefahren: 

2.1.1  des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Er eignisse und solche, die sich unabhängig vom Kriegs - 

zu stand aus der feindlichen Verwendung von Kriegs werk zeugen sowie aus dem Vorhandensein von 

Kriegs werk zeu gen als Folge einer dieser Gefahren ergeben;

 2.1.2  von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroris tischen oder politischen Gewalthandlungen, unabhän-

gig von der Anzahl der daran beteiligten Personen, Aufruhr und sonstigen bürgerlichen Unruhen;

2.1.3  der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe von hoher Hand;

2.1.4  aus der Verwendung von chemischen, biologischen, bio chemischen Substanzen oder elektromagneti-

schen Wellen als Waffen mit gemeingefährlicher Wir kung, und zwar ohne Rücksicht auf sonstige mit-

wirkende Ursachen;

2.1.5  der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung;

2.2  Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherte/die Risikoperson den 

Versi cherungsfall vorsätzlich herbeigeführt hat. Bei grober Fahr lässigkeit ist der Versicherer berechtigt, sei-

ne Leis tung in einem der Schwere des Verschuldens des Ver si cherten entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2.3  Der Versicherer ist von der Leistung frei, wenn der Abschluss der Versicherung später erfolgt als im Fol-

genden beschrieben:  Buchung bis 4 Wochen vor Reiseantritt: sofortiger Abschluss erforderlich (max.  bis zu 

1 Tag nach Buchung) / Buchung bis 8 Wochen vor Reiseantritt: Abschluss der Reiserücktrittskostenver-

sicherung (RRKV) 14 Tage nach Reisebuchung / Buchung bis 12 Wochen vor Reiseantritt: Abschluss der 

RRKV bis 28 Tage nach Reisebuchung / Buchung bis 16 Wochen vor Reiseantritt: Abschluss der RRKV 

bis 42 Tage nach Reisebuchung / Buchung bis 24 Wochen vor Reiseantritt: Abschluss der RRKV bis 70 

Tage nach Reisebuchung / Buchung länger als 24 Wochen im Voraus, Abschluss bis zu 84 Tagen nach 

Reisebuchung. Der optionale Corona-Quaratäne-Zusatzschutz ist ab einem Zeitpunkt von 14 Tagen 

nach Abschluss der Versicherung gültig.

3. Versicherungswert, Versicherungssumme, Selbstbehalt

3.1  Die Versicherungssumme soll dem vollen ausgeschriebenen Reisepreis (Versicherungswert) entspre-

chen. Kosten für darin nicht enthaltene Leistungen (z.B. für Zusatzprogramme, Flug- u. Transferkosten) 

sind mitversichert, wenn sie bei der Höhe der Versicherungssumme berücksichtigt wurden. Der Versi-

cherer haftet bis zur Höhe der Versicherungssumme abzüglich Selbstbehalt; sollten die nachweislich 

entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten den Versicherungswert übersteigen, so ersetzt der Versi-

cherer auch den über den Versicherungswert hinausgehen den Betrag abzüglich Selbstbehalt.

3.2  Wird der Versicherungsfall durch Krankheit oder Unfallverletzung ausgelöst, so trägt der Versicherte 

den hierfür je Person vereinbarten Selbstbehalt.

3.3  Bei jedem Versicherungsfall trägt der Versicherte einen Selbstbehalt. Dieser wird auf EUR 25,00 je 

Person festgelegt. 

  Wird der Versicherungsfall durch Krankheit ausgelöst, so trägt der Versicherte von dem erstattungsfä-

higen Schaden 20 % selbst, mindestens jedoch EUR 25,00 je Person.

  Der Selbstbehalt entfällt, sofern aufgrund der unerwartet schweren Erkrankung eine vollstationäre 

Kran ken hausbehandlung erforderlich wurde.

4. Obliegenheiten des Versicherten bei oder nach 
 Eintritt des Versicherungsfalls

4.1 Der Versicherte ist verpflichtet:

4.1.1  dem Versicherer den Eintritt des Versicherungsfalles unverzüglich mitzuteilen und gleichzeitig den 

Reisevertrag zu stornieren oder im Falle der schon angetretenen Reise den Abbruch anzuzeigen;

4.1.2  dem Versicherer jede gewünschte sachdienliche Auskunft zu erteilen und ihm alle erforderlichen Be-

weismittel von sich aus zur Verfügung zu stellen, insbesondere ärztliche Atteste über Krankheiten, Un-

fallverletzungen, Impfunverträglichkeit bzw. Schwangerschaft im Sinne von Ziffer 1.2 unter Beifügung 

der Buchungsunterlagen einzureichen;

4.1.3  psychiatrische Erkrankungen durch Attest eines Fach arztes für Psychiatrie nachzuweisen; 

4.1.4  auf Verlangen des Versicherers die Ärzte von der Schweigepflicht in Bezug auf den Versicherungsfall 

zu entbinden, soweit diesem Verlangen rechtswirksam nachgekommen werden kann;

4.1.5 bei Tod eine Sterbeurkunde vorzulegen;

4.1.6  bei Verlust des Arbeitsplatzes das Kündigungsschreiben und bei Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses 

den Aufhebungsbescheid des Arbeitsamtes als Nachweis für das neue Arbeitsverhältnis vorzulegen.

4.2.1  Verletzt der Versicherte vorsätzlich eine Obliegenheit, die er bei oder nach Eintritt des Versicherungs-

falls gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Lei-

stung frei. 

4.2.2  Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem 

Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherten entspricht. Das Nichtvorlie-

gen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherte zu beweisen. 

4.2.3  Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicher-

te nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 

Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 

ursächlich ist. 

4.2.4  Verletzt der Versicherte eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Auf-

klärungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn 

er den Versicherten durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

5. Zahlung der Entschädigung, Verjährung

5.1  Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der Höhe nach festgestellt, so hat die Aus-

zahlung der Entschädigung binnen zwei Wochen zu erfolgen. 

5.2  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Ist ein Anspruch aus dem Ver-

sicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt der Zeitraum von der Anmeldung bis 

zum Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller bei der 

Fristberechnung nicht mit.

6. Schlussbestimmung

  Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen etwas anderes bestimmt ist, gelten die gesetz-
lichen Vorschriften. 

 
Sonderbedingungen zu den ABRV für gemietete Ferienwohnungen und Yachten

Sofern die Versicherung bei Abschluss von Mietverträgen für Yachten, Ferienwohnungen oder Ferienappar-

tements in Hotels genommen wird, erhält Ziffer 1 der Bedingungen für Reiserücktrittskosten-Versicherung 

(ABRV) folgende Fassung: 

Der Versicherer leistet Entschädigung:

a.)  bei Nichtbenutzung der Yacht, Ferienwohnung, des Ferienhauses oder Ferienappartements im Hotel aus 

einem der in Ziffer 1.2 ABRV genannten wichtigen Gründe für den Vermieter oder einem anderen vom Ver-

sicherten vertraglich geschuldeten Rücktrittskosten;

b.)  bei vorzeitiger Aufgabe der Yacht, Ferienwohnung, des Ferienhauses oder des Ferienappartements im 

Hotel aus einem der in Ziffer 1.2 ABRV genannten wichtigen Gründe für den nicht abgewohnten Teil der 

Mietkos ten, falls eine Weitervermietung nicht gelungen ist.

Die übrigen Bestimmungen der ABRV gelten sinngemäß. 

Hamburger Yacht-Versicherung

Schomacker Versicherungsmakler GmbH

Katharinenhof/Zippelhaus 2

D-20457 Hamburg

Tel.  +49 (0)40 - 36 98 49 - 0

Fax +49 (0)40 - 36 98 49 - 11

info@schomacker.de

www.schomacker.de

Geschäftsführer:

Andreas Medicus

Volker Reichelt

AG Hbg. HRB 65561

Hamburger Sparkasse

IBAN DE71 20050550 1042234169

SWIFT: HASP DE HH XXX

CI: DE83ZZZ00000244370


